
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-20/01322-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

1.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a und§ 5 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2019 und ~er Verteilung durch 

Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Kalenderjahre 2021 bis 2023 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann, 

und den Beisitzer Stefan Albrecht, 

auf Antrag der LSW Netz GmbH & Co. KG. Heßlinger Straße 1-5, 38440 Wolfsburg, 

vertreten durch die LSW Netz Verwaltungs-GmbH, ebenda, diese vertreten durch 

die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin ­
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am 28.01 .2021 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin für das Jahr 2019 sowie 

die Verteilung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzf;n der Kalenderjahre 2021 bis 2023 werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 30.06.2020 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto des Jahres 2019 gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 ARegV gestellt. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei­

ben vom 19.11.2020 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten Entschei­

dung der Beschlusskammer zu äußern. Die Antragstellerin hat unter anderem mit 

Schreiben vom 11 .12.2020 Stellung genommen. 

Sie trägt in ihrer Stellungnahme insbesondere vor, dass eine Kürzung in Höhe von 

- für das Marktstammdatenregister im Rahmen der Anpassung der Erlös­

obergrenze nicht nachvollziehbar sei. Es handle sich um Kosten für die Information 

der EEG- und KWK-Anlagenbetreiber. Sie gibt hier an, dass der obige Wert ein 

Planwert sei und teilt mit der Stellungnahme einen Istwert in Höhe von-mit. 

Zu den Kostenveränderungen im Bereich Messung und Messstellenbetrieb trägt sie 

vor, dass eine Kürzung der Kostensteigerung für die konventionellen Zähler in Höhe 

von-zum einen durch neu hinzugekommene RLM~Zähler sowie durch den 

Wechsel der konventionellen Zähler zu fremden Messstellenbetreibern zustande 

gekommen sei. Darüber hinaus teilt die Antragstellerin einen neuen Antragswert .in 

Höhe von -mit. 
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Im Bereich der modernen Messeinrichtungen trägt die Antragstellerin vor, dass die 

Berechnung der Beschlusskammer nicht der Praxis entspreche. In diesem Zuge 

legt sie eine monatsscharfe Aufstellung in Kombination mit einer Pauschalberech­

nung der Zählerwechsel dar. Die Antragstellerin gibt an, dass die Kostenminderung 

nun- betrage. 

Der Netzbetreiber hat im laufe des VeM'altungsverfahrens den Erhebungsbogen 

mehrfach neu eingereicht, Insbesondere im Hinblick auf die Ermittlung der erzielba­

ren Erlöse sowie auf die vermiedenen Netzentgelte und der Kostenveränderungen 

Messung/Messstellenbetrieb. Der aktuelle Erhebungsbogen liegt dem vorliegenden 

Beschluss zugrunde. 

Die Landesregulierungsbehörde, In deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat. 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das · 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Velfahrensakte verwiesen. 

lt. 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ennittlung derZu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

der Jahre 2021 bis 2023 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu" bzw. Abschläge ~ufdie Erlösobergrenzen der Antragstel­

lerin für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgt auf Grundlage dea § 29 Abs. 1 EnWG. § 32 

Abs. 1Nr.1 und 21.V.m. § 4Abs. 4 S. 1Nr.1a, § 5 AR.egV. 
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2.2 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß§ 5 Abs. 3 ARegV Zu- bzw. Abschläge 

auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2021 bis 2023, die sich 

aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2019 ergeben. Die ermittelten 

Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die zu- und Abschläge sind gemäß § 5 

Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die entsprechenden Erlösobergren­

zen Wird zunächst der Saldo zum 31.12.2019 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskon­

tosaldos erst im Jahre 2021 beginnt 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2019 eriolgt In drei gleichmäßi­

gen Raten ab dem Jahr 2021 . Zusätzlich erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 S. 3 ARegV eine 

Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos 

nach§ 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzlns1:1ng im Jahr 2020 und im ge­

samten Auflösungszeitraum entspricht dem 1 0-jährigen Durchschnitt der von der 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendlten "festverzinslicher Wertpapiere lnlänw 

discher Emittenten" der Kalenderjahre 2010 bis 2019 in Höhe von 1,01 Prozent. 

Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen Im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 

ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a} 	die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick­

lungen erzielbaren Erlösen, 

b) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegV und den In der Eriösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächllch entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 
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2.3 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der dritten Regu­

lierungsperiode und den In der ErlösobergrenLe diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflichtung nach § 11 

Abs. 4 S. 2 ARegV , 

d) 	die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § .1Oa und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tat­

sächlich entstandenen Kapitel kosten gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV ergibt sowie 

e) 	 die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungser­

bringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die 

Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschluss­

nutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge­

führt wirri, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess­

stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und Intelligenten Messsys­

temen im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In das Regulie­

rungskonto wird auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des 

Netzbetreibers im Zusammenhang mit § 40 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. ·1 und 2 

EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 MsbG verursacht 

wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war. 

Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö­

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er­

zielbaren Erlöse im Regulierung~konto zu erfassen. Die angepasste Ertösober­

grenze wird in den Anlagen 3a bf~ 3c der von der Antragstellerin angepassten Er­

lösobergrenze gegenübergestellt. 

Die In den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz der An­

tragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich ebenfalls aus den Anlagen 3a bis 

3c. Soweit die Antragstellerin im Erhebungsbogen zum Regulierungskonto andere, 
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vom Erhebungsbogen zur Anpassung der Erlösobergrenze abweichende zulässige 

Erlöse angesetzt hat, resultieren hieraus In den Anlagen 2 und 3a unterschiedliche 

Differenzen zwischen den Angaben des Netzbetreibers und den durch die Be­

schlusskammer ermittelten Werten. 

2.3.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde­

xes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 
' 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 6a, 8, 8b bis 

11, 12a bis 13 und 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV). 

Kosten oder Erlöse aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), der Nachrüstung gemäß der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), genehmigten 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), der 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a 

ARegV). aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV) sowie aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die 

die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 EEG erfüllen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 ARegV 

können auf Basis von Planwerten angepasst werden und fließen Im Rahmen eines 

Plan-lst-Abgleichs In das Regulierungskonto ein. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach§ 34 

Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Zudem können Jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen 
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Anträgen nach Maßgabe des§ 1 Oa ARegV (Kapitalkostenaufschlag) und einer nicht 

zumutbaren Härte (Härtefall) gewährt werden. Die Anpassung aufgrund eines vor­
herigen Saldos eines Regulierungskontos erfolgt nach § 4 Abs. 4 s. 1 Nr. 1 a, S. 3 

ARegV. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund 

von Tellnetzübergängen nach § 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksichtigenden 

Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 

2.3.1.1 Änderungen des Verbraucherprelsgesamtlndexes 

nach § 6 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergren:ze ist die Änderung des Verbrau~ 

cherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist für das 

Jahr 2019 gemäß § 8 S. 2 ARegV der Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres 

201 7 in Höhe von 109,30 zu verwenden. 

2.3.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 3t 7, Bb 

bis 12a und 14 sowie S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV) 

Kosten oder Erlöse aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1), 

Betriebssteuern (Nr. 3), Mehrkosten für die Errichtung, Zahlungen an Städte oder 

Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV (Nr. 8b), betrieblichen und 

tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz„ und Versorgungsleistungen, 

soweit diese in der Zeit vor dem 31 . Dezember 2016 abgeschlossen worden sind 

(Nr. 9), der Im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 

(Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von 

Betriebskindertagesstätten · für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen (Nr. 11 }, Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 

25a ARegV (Nr. 12a) sowie Kosten und Erlöse nach§ 11Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV 
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wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV jeweils auf 

die im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten angepasst. 

2.3.1 .2.1 . Kosten für Berufsausbildung und Weiterbildung im 

Unternehmen und von Betriebsklndertagesstätten 

für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Be· 

triebsangehörlgen (§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 11 ARegV) 

Die Antragstellerin hat In dieser Position Kosten für „Entsorgung und Abbruch" in 

Höhe von - geltend gemacht. Im Hinblick auf das Basisjahr 2016 hat die An­

tragstellerin hierfür keine dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten angegeben. Es ist 

davon auszugehen, dass derartige Kosten bereits über die beeinflussbaren Kosten 

abgedeckt werden. Zudem sind Kosten für „Entsorgung und Abbruchu im Kontext 

von § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 11 ARegV nicht nachvollziehbar. Trotz Nachfrage Im Rah­

men der Anhörung hat die Antragstellerin hierzu keine Stellungnahme abgegeben. 

Daher sind die Kosten In Höhe von- nicht anerkennungsfähig. 

2.3.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenantellen nach ·§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis Ga, 8, 

13, 16 und 17 ARegV (§ 4 Abs. 3 S.1 Nr. 2, 2. HS 

ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr.-4 ARegV}, für die Nachrüstung aufgrund der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus genehmigten 

lnvestltlonsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV}, der 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a ARegV), 

aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 s. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung 

von Netzanschlusskostenbelträgen und Baukostenzuschüssen(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

13 ARegV), sowie aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die die 

Voraussetzungen des§ 15 Abs. 2 EEG erfüllen{§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 ARegV) 

wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr.. 2 

ARegV angepasst. 
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2.3.1.4 Anpassung nach Maßgabe des§ 5 ARegV (Saldo des 

Regulierungskontos) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a 

ARegV 

Die Er!ösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 5 ARegV gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 1 a ARegV angepasst. Hinsichtlich der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie 2017 

erfolgten durch die Beschlusskammer zunächst eine vorläufige und schließlich eine 

endgültige Bestimmung der Salden und der Verteilung auf sechs bzw. drei Kalen­

derjahre durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze gern. § 34 Abs. 4 und § 

5 Abs. 3 s. 2 ARegV (Az. jeweils BKS-17/1322-01 und BKS-18/01322-01 ). MaßgebM 

lieh für die Bestimmung derzulässigen Erlöse für den Saldo des Jahres 2019 Ist der 

endgültige durch die Beschlusskammer festgelegte Zu- bzw. Abschlag. Etwaige Ab­

weichungen der von der Beschlusskammer festgestellten Auflösungsbeträge aus 

den Regulierungskontosalden 2013 bis 2016 und 2017 zu den Angaben der Antrag­

stellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

2.3.1.5 	 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Quali· 

tätselement) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst (Aktenzeichen BKS-18/01322-81 ). Daher Ist 

diese Anpassung bei der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der 

Anlage 3a berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskammer 

ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 

3a zu entnehmen. 

2.3.1.6 	 Sonstiges 

Der Netzbetreiber hat zunächst Kosten In Höhe von-für ,Anschreiben Anla­

genbetreiber wegen MaStR" angegeben und die Erlösobergrenze um diesen Betrag 

erhöht. Im Rahmen Ihrer Stellungnahme hat die Antragstellerin vorgetragen, dass 

es sich hierbei um Kosten für die Information der EEG- und KWK·Anlagenbetrelber 

handle. Zudem teilte sie mit, dass sich hierbei um Planwerte handle und benannte 

nun die lstkosten in Höhe von- Bei den von der Antragstellerin angegebenen 
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Kosten handelt es sich nicht um solche, die nach § 4 ARegV jährlich anpassbar 

wären. Die Antragstellerin hat auch selbst keinen Weg aufgezeigt, aufgrund dessen 

eine Anpassung rechtlich möglich wäre. Eine der in § 11 ARegV normierten Fall­

gruppen ist nicht ersichtlich. Allein der Umstand, dass die Kosten angefallen sind, 

führt nicht dazu, dass diese gleichsam als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

angerechnet werden könnten. Auch § 5 ARegV sieht für die vorliegenden Kosten 

keine besondere Regelung vor. Die Beschlusskammer hat daher die zulässigen Er­

löse um- gekürzt. 

2.3.2 	 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerln unter Berücksichtigung der tat­

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas­

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jewelllgen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bel der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch­

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un­

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur­

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielbaren Erlöse des abgelaufenen Kalenderjahres Im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich die 

in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.4 	 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 s. 1 Nr. 4 bis 6a, 81 13 

und 17 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 
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. 

6a, 8, 13 und 17 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze 

Anwendung finden soll. 


Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 


sind den In diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­


len. Dies~ ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 


ARegV zu berücksichtigen. 


Die Antragstellerin hat die tatsächlich entstandenen Kosten und Erlöse gemäß § 11 


Abs. 2 s. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegV aus 


a) der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 


b) der Nachrüstung nach SysStabV, 


c) genehmigten Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV, 


d) der Auflösung des Abzugsbetrags nach§ 23 ARegV, 


e) vermiedenen Netzentgelten, 


f) der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen, 


g) Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die die Voraussetzungen des § 15 


Abs. 2 EEG erfüllen, 


Obermittelt.1 


In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 


Werten gegenübergestellt. 


1 Bel der Bestimmung der auszuzahlenden vermiedenen Netzentgelte ist ab dem Kalenderjahr 2018 nach 
Maßgabe des§ 18 StromNEV i.V.m. § 120 EnWG das Schattenpreisblatt des jewelllgen vorgelagerten Netz· 
betrelbers zu Grunde zu legen (vgl. Hinweise der Beschlusskammer 8 zur Anpassung der Erlösobergrenze). 
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2.5 Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag 

und dem Kapitalkostenaufschlag, wie ersich bei der Berück· 

sichtigung der tatsächlich entstandenen Kosten ergibt 

Die Beschlusskammer hat gern. § 1Oa ARegV gegenüber der Antragstellerin einen 

Kapitalkostenaufschlag auf die Erlösobergrenze des Jahres 2019 für Kapitalkosten 

genehmigt, die aufgrund von nach dem Basisjahr 2016 getätigten lnvestltlonen In 

den Bestand betriebsnotwendiger Anlagegüter entstehen (Aktenzeichen: BKB­

18/1322-25). 

Die Antragstellerin hat gemäß§ 5 Abs. 1a ARegV die Differenz aus dem genehmig­

ten Kapltatkostenaufschlag für das Jahr 2019 und dem Kapitalkostenaufschlag, wie 

er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten (bezo­

gen auf Investitionen der Jahre 2017 bis 2019) ergibt, ermittelt und auf dem Regu­

lierungskonto verbucht. Hierzu hat sie der Beschlusskammer gern. § 5 Abs. 4 S. 2 

ARegV Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten der dem Ka­

pitalkostenaufschlag zugrunde gelegten betriebsnotwendlgen Anlagegüter übermit­

telt. 

Die Beschlusskammer hat in der Genehmigung zum Kapitalkostenaufschlag bereits 

darauf hingewiesen, dass Im Verfahren zur Genehmigung des Regulierungskonto­

saldos eine materielle Prüfung der Ist-Kosten erfolgen wird. Hierbei sind die materi­

ellen Vorgaben des § 1Oa ARegV zu beachten. Dies betrifft alle hier relevanten In­

. vestitionen der betreffenden Kalenderjahre nach dem Basisjahr. Insoweit ist der Be­

schlusskammer, auch soweit bereits im Verfahren zur Genehmigung des Kapi­

talkostenaufschlags vom Netzbetreiber für einzelne Jahre auf Ist-Kosten abgestellt 

wurde, eine materielle Prüfung Im Regulierungskonto nicht verwehrt. Weder be­

stimmt§ 1Oa ARegV, dass eine Prüfung von Ist-Kosten, soweit sie bereits vorliegen, 

zwingend hier abschließend stattzufinden hätte; noch sperrt die Regelung des § 5 

Abs. 1a ARegV eine solche Prüfung im Regulierungskonto. Wenn der Netzbetreiber 

im Regulierungskonto die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag 
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nach § 1Oa ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berück­

sichtigung der tatsächllch entstandenen Kapitalkosten ergibt, beantragt, bezieht 

sich die diesbezügliche materielle Prüfung auf alle relevanten Kalenderjahre. 

Ein Kapitalkostenaufschlag kann nur für betriebsnotwendige Maßnahmen beantragt 

werden, die nach den vom Netzbetreiber praktizierten Aktivierungsgrundsätzen 

auch im Basisjahr aktiviert worden sind bzw. wären. Die Aktivierungsgrundsätze 

sind stetig anzuwenden. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antrag­

stellerin ihre Aktivierungspraxis stetig angewendet hat. Sie behält sich eine Rück­

nahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, dass die 

Aktivierungspraxis verändert wurde. 

Der Kapitalkostenaufschlag kann nur für Investitionen genehmigt werden, die nach 

dem Basisjahr getätigt wurden. Investitionen, die bis zum oder im Basisjahr getätigt 

wurden, sind Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze nach§ 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ARegV. In Zusammenhang mit nach dem Basisjahr 

stattfindenden Netzübergängen bedeutet dies, dass die bis zum oder Im Basl~jahr · 

getätigten Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die den über~ 

gehenden Netzteil betreffen, nach den Vorgaben des § 26 ARegV als Anteil der 

Erlösobergrenze auf den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen werden. Die Auf­

teilung eines Kapitalkostenaufschlags ergibt sich daraus nicht. Alle Investitionen 

bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die nach dem Basisjahr getätigt wur­

den, sind nicht Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze. Für diese Investitio­

nen kann der aufnehmende Netzbetreiber einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag 

stellen. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin In Ihrem 

Antrag keinerlei Anlagengüter geltend gemacht hat, die aufgrund eines Netzüber­

gangs auf einen anderen Netzbetreiber übergegangen sind. Sie behält sich eine 

Rücknahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, 

dass derartige Anlagengüter in den Kapitalkostenaufschlag eingeflossen sind. 
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Die Verzinsungsbasis ergibt sich nach § 1Oa Abs. 5 ARegV aus den kalkulatori­

schen Restbuchwerten der berücksichtigungsfähigen Anlagen bewertet zu histori­

schen AKJHK nach§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StromNEV. Anzusetzen ist dabei der Mit­

telwert aus Jahresanfangs" und Jahresendbestand. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs­

und Herstellungskosten im Zugangsjahr im Jahresanfangsbestand berücksichtigt 

(vgl. BGH, Beschluss v. 10.1 1.2015, EnVR 42/14.). Ausgenommen hiervon sind 

Grundstücke und Anlagen im Bau, da diese - anders als die vom Bundesgerichtshof 

adressierten Anlagen - nicht abgeschrieben werden. Diese Vorgehensweise steht 

nach Auffassung des OLG Düsseldorf In Einklang mit den Vorgaben des § 1Oa 

ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von Null im 

Rahmen der Mittelwertbildung begegnete keinen richterlichen Bedenken (vgl. OLG 

Düsseldorf, Beschluss vom 07.03.2019, Vl-3 Kart 166/17 M. S. 45 ff.). Dies gilt 

entsprechend für die Regelungen der StromNEV. 

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des 

Jahresanfangs- und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskosten­

beit räge und der Baukostenzuschüsse gern. § 7 Abs. 2. S. 2 Nr. 4 StromNEV, die 

die Antragstellerin im relevanten Zeitraum hinsichtlich der berücksichtigungsfähigen 

Anlagengoter erhalten hat. Der Bundesgerichtshof hat diese Vorgehensweise be­

stätigt (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 59/19). 

FOr den kalkulatorischen EJgenkapitalzinssatz ist gemäß§ 10a Abs. 7 S. 2 ARegV 

der nach § 7 Abs. 6 StromNEV für die dritte Regullerungsperlode geltende Zinssatz 

für Neuanlagen anzusetzen (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 

59/19). Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 

05.10.2016, unter dem Aktenzeichen BK4-16/160, für die Dauer der dritten Regu­

lierungsperiode den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die 

zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % nach 

Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 
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2.6 

Die Höhe des FK-Zlnses bestimmt sich gern. § 1oa Abs. 7 s. 3 ARegV nach § 7 

Abs. 7 StromNEV. Es ist auch Insoweit der für die Berechnung der Erlösobergren­

zen der jeweiligen Regulierungsperiode geltende Zinssatz anzuwenden. Dieser be­

trägt in der dritten Regulierungsperiode 2, 72 %. 

Der anzuwendende Mischzinssatz berechnet sich wie folgt: 

6.91 X OA + 2j72 X 0,6 = 4,396. 

Der sich aus den Vorgaben der ARegV ergebende und im Rahmen des Kapitalkos­

tenaufschlags anzuwendende gewichtete Mischzins beträgt damit 4,396 %. 

Im Übrigen verweist die Beschlusskammer aufdie Hinweise der Bundesnetzagentur 

vom 11.05.2020 zum Verfahren zur Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund eines 

Antrages auf Genehmigung eines Kapitalkostenaufschlags nach§ 4 Abs. 4 Nr. 1 i. 

V.m. § 1Oa ARegV für die dritte Regulierungsperiode Gas (2018 bis 2022) bzw. 

Strom {2019 bis 2023). 

In der Anlage 5 werden die Werte der Antragstellerin den von der Beschlusskam­

mer ermittelten Werten gegenübergestellt. 

Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs (zu dem auch die Messung 

gehört) und den in der Erlösobergrenze dlesbezügllch ent„ 

ha1tenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird in das Regulierungskonto die Differenz zwischen 

den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört, und den In der Erlös­

obergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen einbezogen. Die Einbeziehung er~ 

folgt soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei 

denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verur~ 

sacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von mo­

dernen Messeinrichtungen und fatelllgenten Messsystemen im Sinne des Messstel­

lenbetriebsgesetzes (MsbG) handelt. 
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2.6.1 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 4 ARegV wird in das Regulierungskonto auch die Differenz 

einbezogen, die durch Maßnahmen des Netzbetreibers im Zusammenhang mit§ 40 

Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG in Verbindung mit§ 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 

des MsbG verursacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig 

war. 

Nach § 7 Abs. 2 MsbG sind die Kosten des Messstellenbetriebs von modernen Mes­

seinrichtungen und Intelligenten Messsystemen nicht in der Erlösobergrenze und 

den Netzentgelten des Netzbetreibers zu berücksichtigen, sondern dem grundzu­

ständigen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente 

Messsysteme zuzuordnen. Die Kosten für die Abrechnung der Netznutzung von 

modernen Messeinrichtungen und Intelligenten Messsystemen verbleiben beim 

Netzbetreiber und sind weiterhin Bestandteil der Netzentgelte. 

Die Antragstellerin hat die Kostenveränderung für den Messstellenbetrieb, zu dem 

auch die Messung gehört; übermittelt. Hiernach haben sich Differenzen ergeben. 

Die Antragswerte werden in der Anlage 4 den von der Beschlusskammer geneh­

migten Werten gegenübergestellt. 

Die Differenzen begründen sich wie folgt: 

Kostenveränderung durch den Einbau von modernen Mess· 

elnrlchtungen und Intelligenten Messsystemen 

In das Regulierungskonto sind gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV Kostendifferenzen 

einzubeziehen, die sich durch Änderungen der Zahl derAnschlussnutzer im Bereich 

des konventionellen Messstellenbetriebs ergeben. Durch den Austausch von kon­

ventionellen Messeinrichtungen gegen moderne Messeinrichtungen und intelligente 

Messsysteme reduziert sich die Anzahl der Anschlussnutzer, die dem Bereich des 

konventionellen Messstellenbetriebs und damit dem Netzbetreiber zuzuordnen 

sind, während die Anzahl der Anschlussnutzer. die vom grundzuständigen MessM 

stellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme be­

treut werden, steigt. Auch alle Kommunikations· und Softwareanwendungen für die 
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Aufgaben des grundzuständigen Messstellenbetrelbers für moderne Messeinrich­

tungen und Intelligente Messsysteme sind diesem zuzuordnen. Folglich reduzieren 

sich die Kosten des Netzbetreibers für den konventionellen Messstellenbetrieb im 

Vergleich zu den in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen. 

Der Netzbetreiber hat in seiner Stellungnahme eine korrigierte Kostenreduktion In 

Höhe von-angegeben. Diese Kostenreduktion berechnet der Netzbetreiber 

wie folgt: 

Die Beschlusskammer hat mit einer eigenen Berechnung die Kostenveränderung 

des Netzbetreibers nachvollzogen, die sich durch den Einbau von modernen Mes­

seinrichtungen und intelligenten Messsystemen ergibt. Hierbei hat die Beschluss­

kammer In einem ersten Schritt die Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Zähler 

durch eine moderne Messeinrichtung im Sinne des§ 2 Nr. 15 MsbG i.V.m. § 61 

Abs. 1 Nr. 4 MsbG (Speichertiefe für moderne Messeinrichtungen) oder ein intelli­

gentes Messsystem im Sinne des § 2 Nr. 7 MsbG ersetzt wurde, ennlttelt. 

Der Bestand der intelligenten Messsysteme und modernen Messeinrichtungen Im 

Basisjahr 2016 betrug Null, so dass die Gesamtzahl der Intelligenten Messsysteme 

und modernen Messeinrichtungen, die bis zum 31 .1 2.2019 eingebaut wurden, zu 

einer Verringerung der Erlösobergrenze führen muss. Anschließend wird die Anzahl 

der modernen Messeinrichtungen mit dem Preis für Eintarifzähler (Haushaltszähler} 

multipliziert. Dieser Wert fließt als Kostenminderung in die Ermittlung des Regulie­

rungskontosaldos ein. Die Zähler, die aus der Erlösobergrenze herausfallen, wer­

den dabei pauschal mit dem günstigsten Preis für den Messstellenbetrieb und die 
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Messung bewertet. Diese Herangehensweise der Beschlusskammer geht zu Guns­

ten der Antragstellerin davon aus, dass der Austausch zunächst bei den günstigeren 

Messeinrichtungen stattfindet. Die Herangehensweise würdigt dabei den Aufwand, 

den ein vollständiger Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten und eine de­

taillierte Darstellung der umgebauten Zähler bei der Antragstellerin verursachen 

würde und insoweit nicht mehr verhältnismäßig wäre. 

Aufgrund des frühen Stadiums des Rollouts und zahlreicher offener Fragen erkennt 

die Beschlusskammer weiterhin ohne weiteren Nachweis bis zu 25 % der Kosten 

für an den grundzuständlgen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen 

und intelligente Messsysteme abgehende Kosten als Systemkosten des Netzbetrei­

bers an, die nicht aus den Erlösobergrenzen herausgelöst werden. Anhand dieser 

Pauschale wird einerseits berücksichtigt, dass ein großer Teil der Kosten einer aus­

getauschten Messeinrichtung beim Netzbetrieb nicht mehr anfällt, andererseits ge­

wisse Kosten beim Netzbetreiber zumindest vorübergehend verbleiben können. 

Die Beschlusskammer behält sich weiterhin vor, in Fol~ejahren insbesondere auf­

grund neuer Erkenntnisse und bei steigenden Anteilen der auf den grundzuständi­

gen Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsys­

teme übergehenden Stückzahlen bei der künftigen Bestimmung von Regulierungs­

kontosalden auch abweichende Prüfansätze zu wählen. Angesichts der möglichen 

gemeinsamen Wahrnehmung der Marktrollen des Verteilernetzbetrelbers und 

grundzuständigen Messstellenbetreibers für moderne Messeinrichtungen und Intel­

ligente Messsysteme sind Schlüsselungen der Kosten auf beide Rollen möglich. Es 

sind EDM- und Zählermanagementsysteme am Markt verfügbar, die aµfgrund der 

nicht erforderlichen informatorischen Entflechtung zwischen den Marktrollen inner­

halb des Vertellernetzbetrelbers auch nicht zu zusätzlichen Lizenzgebühren o.ä. 

führen. 

Der Netzbetreiber trägt in seiner Stellungnahme vom 11.12.2020 vor, dass bei dem 

Abzug der verbauten modernen Messeinrichtungen und Intelligenten Messsysteme 

auf eine tagesscharfe Berechnung abzustellen sei. me pauschale Vorgehensweise 

der Beschlusskammer bilde nicht die tatsächliche Entwicklung ab. 
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Ein Abweichen von der Vorgehensweise der Beschlusskammer, die in Bezug auf 

die remanenten Kosten die Variablen zugunsten des Netzbetreibers wählte (z.B. 

Berechnung des Abzugs anhand des Preises für Eintarifzähler (Haushaltszähler)), 

Ist nur auf Grund einer umfassenden und nachvollziehbaren Datenlieferung mög­

lich. Dazu muss der Netzbetreiber sowohl die tatsächlichen remanenten Kosten, als 

auch die tatsächllche Verteilung des Umbaus der Zähler und Zählertypen über das 

Jahr darlegen. Ein teilweises Abweichen von dem Ansatz der Beschlusskammer 

und damit eine Optimierung zwischen pauschalem Vorgehen ohne Nachweise und 

einer konkreten Betrachtung ist nicht möglich. Das Vorgehen der Beschlusskammer 

soll den Netzbetreibern einen unverhältnismäßigen Arbeitsaufwand ersparen und 

nicht zur Optimierung dienen. 

Der Netzbetreiber legte zwar eine tagesscharfe Betrachtung des Wechselfort­

schritts dar, jedoch keine detaillierten Nachweise der tatsächlichen remanenten 

Kosten. Hier beschränkte er sich wiederum selbst auf eine pauschale Betrachtungs­

welse1 die sich wie das Vorgehen der Beschlusskammer an Durchschnittspreisen 

für die ausgebauten Zähler orientiert. 

Die Beschlusskammer hält an ihrer pauschalen Berechnungsmethode fest. Der 

Netzbetreiber konnte sein Vorbringen nicht hinreichend nachweisen. Ein teilweises 

Abweichen von dem Ansatz der Beschlusskammer und damit eine Optimierung ZWi· 

sehen pauschalem Vorgehen ohne Nachweise und einer konkreten Betrachtung ist 

nicht möglich. Das Vorgehen der Beschlusskammer soll den Netzbetreibern einen 

unverhältnismäßigen Arbeitsaufwand ersparen und nicht zur Optimierung dienen. 

Nach Berechnung der Beschlusskammer ergibt sich damit eine Kostenminderung 

durch den Einbau von modernen Messeinrichtungen und Intelligenten Messsyste­

men in Höhe von -. 

Ausgleich des Regullerungskontosaldos 

Der ermittelte Saldo wird annuitätisch über drei Jahre durch Zu- und Abschläge auf 

die Erlösobergrenze verteilt. 
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Der Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2019 wird durch die Einzelbeträge 

hinsichtlich 

a) 	der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr..4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegV und den In der kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, 

c) 	den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung Im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV sowie 

d) 	der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tat­

sächlich entstandenen Kapltalkosten gemäß § 5 Abs. 1a ARegV ergibt 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen zu entnehmen. Die Verzinsung er­

folgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jährlich durchschnittlich gebun­

denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jah­

resendbestand; Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi­

scher Emittenten (1 ,01 %). 

Die sich danach für die Jahre 2021 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 
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3. Berüc,kslchtlgung etwaiger nachträglicher Korrekturen der 

Erlösobergrenze 2019 auf Grund von Gerichtsentscheidun­

gen 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2019 und seine Verteilung auf die 

Erfösobergrenzen der Kalenderjahre 2021 bis 2023 mit diesem Beschluss abschlie­

ßend bestimmt werden, könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen 

Eriösobergrenze 2019 im Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr 

berücksichtigt werden. Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen 

der Erlösobergrenze 2019 In dem noch offenen Regulierungskontosaldo (d.h. In 

dem Regulierungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht abschließend geneh~ 

migt wurde}, unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend§ 5Abs. 2 ARegV, 

berücksichtigen. Korrekturen können durch gerichtliche Entscheidungen in dem 

Verfahren veranlasst sein. 

4. Rückwirkende Festlegung 

Oie rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2021 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2020 

liegt u.a. darin begründet, dass aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Netzbe­

treiber Fristverlängerungen zur Übermittlung der Erhebungsbögen und längere Fris­

ten im Rahmen der Plauslbilisierung gewährt wurden. 

Die rückwirkende Festlegung In Bezug auf die Erlösobergrenze 2021 verstößt Ins­

besondere nicht gegen§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG. Das Regulierungskonto wird gem. 

§ 5 Abs, 1 S. 1 und 5 ARegV ohnehin primär durch den Netzbetreiber geführt. Durch 

den stets vor dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffent­

lichten Erhebungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets recht­

zeitig zur Preisbildung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Be­

standteile aus der Auflösung des Regulierungskontos für sich zu bestimmen und 

konnte diese somit seiner Entgeltbildung des Jahres 2021 zu Grunde legen. 
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Durch die Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Erfösobergrenze waren 

dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositionen der Beschluss­

kammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung bestimm­

ter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 

ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2021 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2020 erfolgen sollen. Gleichwohl Ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen Im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein {vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl~3 Kart 175/14 M. Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest­

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam­

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. 

Dem Netzbetreiberwarzudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss· 

kammer zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos erfolgen wird und Insoweit 

eine nachträgliche Korrektur der selbständig angepassten Erlösobergrenzen des 

Jahres 2021 erfolgen kann. Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung der Erlös­

obergrenzen für das Jahr 2021 hat die Beschlusskammer daraufhingewiesen, dass, 

sofern noch keine Bescheidung des gestellten Antrags erfolgt Ist, der Antragswert 

bzw..der Wert gemäß der vorläufigen Anordnung für die Anpassung anzusetzen Ist. 
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Zudem werden mögliche Abweichungen sachgerecht über die Methodik des Regu­

lierungskontos ausgeglichen. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu 

den Regulierungskonten des Jahres 2021. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG. der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2021 bis 2023 Auflösungsbeträge Bl!S dem Regulierungskontosaldo festzule­

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerlchtlge Saldlerungen In den Jahren 2021 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung Ist auch eriorderllch, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite­

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be~ 

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis­

günstigen und effizienten leitungs~ebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un­

ternehmen im Verwaltungsveriahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte­

resse der Netzbetreiber selbst Ist. nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

IV. Anlagenverwels 

Die Anlagen 1 bis 5 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 
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Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 

Anlage 4 Messstellenbetrieb 

Anlage 5 Kapitalkostenaufschlag 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann Innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde Innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift:: 

Cecllienallee 3, 4047 4 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird. und die Angabe der Tatsa­

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be­

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwleg 

Beisitzerin 

Dr. Helmann 

Beisitzer 

Albrecht 
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Auszug des Reg1.1llerun9$kontos für 2019 
• Herlaltung dp• Saldo yns! Auflösungsplan· 

Rochtcgrundlage 

§ 6 Abs. 1 Satz 1ARogV 

§ 5 Abe, 1 Sa1Z 2 ARogV 

§ 5 Abi. 1 SslZ 2 ARogV 

§ 5~. 1 Sal:l3ARegV 

i Abs. 1 Seiz 2 ARegV 

§ s Al!$. 1eARc9V 

Boachrolbung 

Er1<i$OtHlrgnmzo (EOG) gomäß § 4 ARegV 

t;rfordcrffcho lnan:;pruchnahmo vorgel3gerter Netzebenon 
gcmM § 11 Abi. 2 Sill 1 Nr. d ARegV 

Venniedene Netz.entgelte Im Stnne VOii §16 Sl/QmfllEV, 
!i 35 Abs. 2 dos EEG Und § 4 ,t.bs. 3 dos KWK-G 

Kostenvor(lndorul\ll Mllswno / "1ou.sffllmnl>Wiab 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Auf'ösurtg von Netzanscl\lus5ko$1enbeltri'!gen und 
aeu~ostentuschO~enmich § 9 Atn. 1 s 1 Nr. 3 und 4 LV .m. 
S. 2 SlromNEV 

Kapitatl<Oa1llneuflic:htag 

nach§ 4 ARegV zulässige Erlllsa 

Vorzichlsbolrag in der Verprobung 

Dllhranz 

l:!lSaehrich ont&l<lndene Kosllln 
In EOG enlhahene Ansätze 

tai&äi:hli::h antitandene Kosten 

In EOG onlho~cnc Anlllzo 

Dl"oninz 

tll!SJ!Clllch entstMdcnc Kosten 

tn EOG onlhOllono Anroätzo 

Oilrerem: 

tll$ächlch entstilndene Ko~ton 
In EOG 11nthe11ene Ansll1Ze 
Dlfferenr 

in eoo onthatlana An&äl:la 

Differonc 

Summa 1uc Eln°"tdlffontnnn 

21>19 
(EUR] 

Vorz:Jnsung und Aufllleung dn R-eullorungakontoa 

W202019 2021 2022 2023Bm:olchnung 
URJ EUR UR) EU ~UR) 

1.715.291 

Endba&tand {•Saldo aua Eln;zeldlf!ereruen) 

Mittet>-oe1tau1 Jahrnanfangs- und Jahresandbestand 

AIUuv.elldendor zrnsutz gem!lll § !l Abs. 2 AAagV 1.01% 1,01'1'. 

~~Rolj\liarurtg&l\Onlo ( = Jahresendbestsnd_+Verzln$Ullg) 

Annulll1Usct>o Borilc:kslc:hUgung In dor Ertll&abargronu 588.2113 516.283 584.283 

Mh !arerlös (EOO..lhOhend) 

(..SW NcLt G11bH & Co. KG 

SliitG 1"11fl 1 



Verglelch der Netzbetrelberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermlttelten Werte gem. § 5 Abs.1 ARegV d_es Jahres 2019 


Beechrelbung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Enösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemllß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsllchllch entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte Im Sinne von §18 StromNEV, 

§ 5 Abs. 1 Setz 2 ARegV § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G In EOG enthaltene Ansätze 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrleb 
Inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG 

D"'er•nz 

tsächllch entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

AuftOtung von Netzanschlusskostenbelträgen und tatsächllch entsltlndetie Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satt 2 ARegV Baukostenzuschüssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 In EOO enthaltene Ansätze 

l.V.m. S. 2 StromNEV t:DC":"lfT~•.;...re..;;.n...:;z'--==-.....-....~----

tatsächlloh entstandene Koston 
§ 5 Abs. 1a ARegV KapJtalkostenaufschlag In EOO enthaltene Ansälze 

Differenz 

Summe aus Elnzeldltrerenzen 

Ang1b1n d11 
Netzbetntlbe1"8 

[EUR] 

Bund„netz· 
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
[EUR] 

• • Anlage 2 • Vergleich der W1Jrte von Netzbetreiber und BNetzA LSW Netz GmbH & Co. KG A:z BKB-20/01322·01 
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lSW Naiz Gmbtf & Co. KG Ai; BKG-20/01322~1 

Vergleich Erlösobergren&enbettandteile 2019 

Erl61obergrenze 2019 

Pormelbutandtallo 

dauerhaft nlct1t beelnftussbare Kostenanteile 

vorübergtthend nlchl baelnllussbare Kostenanteile 

beelnnussbare Kosteoantt-ile 

ElfWenz.bonus 

Anpassung VPl1 / VPl0 

Kapltalkosteflllufsct'lllg 

O·Eloment 

.voi.ute l<oaten 

Saldo Regullerungsl<onlo 

davon Regullerungskontosaldo (2013-2016) 

davon Regußerungskontosaldo (2017) 

Sonstiges 

Netzverlnderungen geml& § 26 Abs. 11- V AR19V 

Sonstiges 
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